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Unzulässige AGB-Klauseln einer Bank

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte am 27.4.2021 
über die Wirksamkeit einer von Banken verwendeten 
Klausel entschieden. Danach werden Änderungen von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen den Kunden spä-
testens 2 Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. 
Auf diese Genehmigungswirkung weist ihn die Bank 
in ihrem Angebot besonders hin. Der Kunde hat die 
Möglichkeit der Kündigung.

Die BGH-Richter entschieden dazu, dass Klauseln 
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer Bank  
unwirksam sind, die ohne inhaltliche Einschränkung 
die Zustimmung des Kunden zu Änderungen der Allge- 
meinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedin-
gungen fingieren.

Einige Banken und Sparkassen haben in der Vergan-
genheit auf Grundlage solcher und vergleichbarer  
Formulierungen Leistungs- und Preisänderungen 
durchgesetzt. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Urteil 
auf diese Änderungen auswirkt.

Pflicht zur Mietzahlung trotz staatlicher Schließungsanordnung

Vor den Oberlandesgerichten in Dresden und Karlsruhe 
wurden Einzelfallentscheidungen bezüglich eventueller 
Mietanpassungen getroffen, die aufgrund der Bestim-
mungen zum Schutz vor den Auswirkungen der  
Corona-Pandemie entstehen. Während das OLG in 
Dresden einer Verminderung der Kaltmiete um 50 % 
zustimmte, gab das OLG Karlsruhe einer Mietminde-
rung keine Chance.

In beiden Fällen mussten Einzelhandelsgeschäfte auf-
grund der behördlichen Schließungsanordnung im 
ersten Corona-Lockdown vom 18.3. bis zum 
19.4.2020 geschlossen bleiben. Die Zahlung der ver-
einbarten Miete für die jeweiligen Ladenlokale 
wollten beide Betreiber für den April 2020 nicht an 
ihre Vermieter leisten.

Das OLG Karlsruhe stellt in seinem Urteil vom 24.2.2021 
fest, dass die Mietzahlung nicht einfach auszusetzen 
oder zu reduzieren ist. Eine allgemeine Schließungsan-
ordnung aufgrund der pandemischen Lage genügt 
nicht als Begründung eines Sachmangels des Miet- 
objekts, der zu einer Mietminderung berechtigt. Ein 

„Wegfall der Geschäftsgrundlage“ kommt laut dem 
OLG Karlsruhe zwar grundsätzlich in Frage, dieser setzt 
allerdings den Nachweis besonderer Umstände voraus, 
die im Einzelfall zu prüfen sind. Diese Umstände lagen 
im verhandelten Fall nicht in ausreichender Weise vor.

Demgegenüber hat das OLG Dresden in einem Urteil 
vom 24.2.2021 entschieden, dass ein angepasster 
Mietzins gezahlt werden kann, wenn auf der Grundla-
ge von Corona-Schutzmaßnahmen eine staatliche 
Schließungsanordnung erlassen wurde. Das OLG Dres-
den geht davon aus, dass es auf das Vorliegen eines 
Mangels des Mietobjekts nicht ankommt und es sich 
bei einer Schließungsanordnung um eine sog. Störung 
der Geschäftsgrundlage handelt, die sehr wohl eine  
Reduzierung der Kaltmiete für die Dauer der angeord-
neten Schließung auf die Hälfte rechtfertigt, da weder 
Mieter noch Vermieter diese Störung verursacht haben.

Bitte beachten Sie! Beide Urteile sind noch nicht 
rechtskräftig. Die Oberlandesgerichte in Karlsruhe und 
Dresden haben die Revision vor dem Bundesgerichts-
hof zugelassen. 
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Fristlose Kündigung eines Mietvertrags aufgrund  
wiederholt aufgetretener Mängel

Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wich-
tigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Besteht 
der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus 
dem Mietvertrag, so ist die Kündigung erst nach erfolg-
losem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemes-
senen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. 
Dies gilt nicht, wenn eine Frist oder Abmahnung offen-
sichtlich keinen Erfolg verspricht. Auf eine Abmahnung 
kann aufgrund einer voraussichtlichen Erfolglosigkeit 
jedoch nicht verzichtet werden, wenn der Vermieter 
bei wiederholt aufgetretenen Mängeln immer um de-
ren Beseitigung bemüht war.

In einem Fall aus der Praxis kam es in Gewerberäumen 
seit 2003 trotz Mängelbeseitigungsarbeiten von Seiten 
des Vermieters zu insgesamt 7 Wassereintritten. Der 
Mieter kündigte daraufhin das Mietverhältnis fristlos 
mit der Begründung, dass der Vermieter nicht in der 
Lage war, die Mängel zu beseitigen. Die Richter des 
Oberlandesgerichts Brandenburg entschieden, dass die 
fristlose Kündigung unwirksam war, denn es hätte hier 
einer vorherigen Abmahnung bedurft.

Jede Vertragspartei kann das Mietverhältnis aus wich-
tigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Besteht 
der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus 
dem Mietvertrag, so ist die Kündigung erst nach erfolg-
losem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten angemes-
senen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. 
Dies gilt nicht, wenn eine Frist oder Abmahnung offen-
sichtlich keinen Erfolg verspricht. Auf eine Abmahnung 
kann aufgrund einer voraussichtlichen Erfolglosigkeit 
jedoch nicht verzichtet werden, wenn der Vermieter 
bei wiederholt aufgetretenen Mängeln immer um de-
ren Beseitigung bemüht war.

In einem Fall aus der Praxis kam es in Gewerberäumen 
seit 2003 trotz Mängelbeseitigungsarbeiten von Seiten 
des Vermieters zu insgesamt 7 Wassereintritten. Der 
Mieter kündigte daraufhin das Mietverhältnis fristlos 
mit der Begründung, dass der Vermieter nicht in der 
Lage war, die Mängel zu beseitigen. Die Richter des 
Oberlandesgerichts Brandenburg entschieden, dass die 
fristlose Kündigung unwirksam war, denn es hätte hier 
einer vorherigen Abmahnung bedurft.

Einordnung von ärztlichem Hintergrunddienst  
als Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst

Ob ärztlicher Hintergrunddienst für Ärzte zu vergü-
tende Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienst ist, 
hängt davon ab, ob der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
durch eine Vorgabe insbesondere hinsichtlich der Zeit 
zwischen Abruf und Aufnahme der Arbeit zwingt, sich 
an einem bestimmten Ort aufzuhalten und damit eine 
faktische Aufenthaltsbeschränkung vorgibt. Das gilt 
auch, wenn der ärztliche Hintergrunddienst mit einer 
Telefonbereitschaft verbunden ist.

Maßgeblich ist also der Umfang der vom Arbeitgeber 
angeordneten Aufenthaltsbeschränkung. Dabei ist der 
Arbeitnehmer allerdings auch bei der Rufbereitschaft 
in der Wahl seines Aufenthaltsortes nicht völlig frei. Er 
darf sich entsprechend dem Zweck der Rufbereitschaft 
nur so weit von dem Arbeitsort entfernt aufhalten, dass 
er die Arbeit dort alsbald aufnehmen kann.
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Passiert ein Fahrer hintereinander mehrere die Höchst-
geschwindigkeit beschränkende Verkehrszeichen, 
ohne seine Fahrgeschwindigkeit anzupassen, handelt 
er – wenn nicht gar vorsätzlich – mit gesteigerter Fahr-
lässigkeit, weshalb gegen ihn ein erhöhtes Bußgeld 
verhängt werden kann. Das hat das Oberlandesgericht 
Koblenz mit seinem Beschluss vom 8.3.2021 ent- 
schieden.

Die im Bußgeldkatalog für fahrlässige Verstöße festge-
legten Regelgeldbußen gehen von „gewöhnlichen“ 
Fallgestaltungen aus. Folglich kann von diesen abge-
wichen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, 
die nicht dem durchschnittlichen Fahrlässigkeitsgrad 
entsprechen. Das ist bei der Missachtung einer Mehr-
fachbeschilderung der Fall, denn es wird durch den 
Fahrer zum einen die in der Mehrfachbeschilderung 
liegende besondere Warnung vor einer gefährlichen 
und unfallträchtigen Stelle ignoriert. Zum anderen  
offenbart sich in der Missachtung mehrerer hinter- 
einander aufgestellter Verkehrsschilder ein länger an-
dauernder Sorgfaltsverstoß.

Ein Erblasser kann einen Erben nicht komplett enter-
ben. Dieser hat dann immer noch einen gesetzlichen 
Pflichtteilsanspruch. Die Verjährungsfrist von Pflicht-
teilsansprüchen beträgt 3 Jahre und beginnt in dem 
Zeitpunkt, in dem der Pflichtteilsberechtigte von dem 
Eintritt des Erbfalles und von der ihn beeinträchti-
genden Verfügung Kenntnis erlangt. Für den Beginn 
der Verjährung des Pflichtteilsanspruchs eines Ge-
schäftsunfähigen ist auf die Bestellung des Vormunds 
bzw. Betreuers und dessen Kenntnis abzustellen.

In einem vom Oberlandesgericht Hamm entschie-
denen Fall hatte ein Vater seine infolge einer Behin-
derung geschäftsunfähige Tochter zugunsten seiner 
Frau im Rahmen eines Berliner Testaments enterbt. 
Die so entstandenen Pflichtteilsergänzungsansprüche 
wegen lebzeitigen Schenkungen des Vaters leitet das 
Sozialamt auf sich über. Nach dem Tod des Vaters war 
der Sohn der Betreuer seiner Schwester. Das Sozial-
amt machte nach dem Tod der Mutter Pflichtteilsan-
sprüche gegen den alleinerbenden Sohn geltend.

Hinsichtlich der Kenntnis ist hier nicht auf die ge-
schäftsunfähige Tochter, sondern auf ihren Betreuer 
abzustellen. Zwar pausierte der Lauf der Verjährung, 
solange die Tochter infolge des Todes des Vaters 
ohne Betreuer war. Mit der Bestellung des Bruders 
zum Betreuer lief die Frist aber weiter. Der Sozialhilfe-
träger hatte erst nach Ablauf der 3 Jahre Ansprüche 
geltend gemacht.

Erhöhtes Bußgeld bei Missachtung 
mehrerer Höchstgeschwindigkeits-
schilder

Verjährung von  
Pflichtteilsansprüchen
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Krankengeld ausnahmsweise auch 
bei verspäteter Krankmeldung

Ein Versicherter, der wegen Arbeitsunfähigkeit (AU) 
Krankengeld erhält, muss spätestens am nächsten 
Werktag nach dem Ende der zuletzt festgestellten AU 
deren Fortdauer ärztlich bescheinigen lassen, damit er 
weiterhin krankengeldberechtigt ist. Wird er an diesem 
Tag aus organisatorischen Gründen von der Arztpraxis 

 auf einen späteren Termin verwiesen, so kann die ge-
setzliche Krankenkasse die Zahlung von Krankengeld 
nicht mit dem Argument verweigern, die AU sei nicht 
lückenlos festgestellt worden. Dies entschied das Hes-
sische Landessozialgericht in 2 Urteilen am 22.12.2020.

Verbraucherschützende Änderungen im Darlehensrecht

Die Rechte von Verbrauchern werden beim Abschluss 
von Darlehensverträgen und bei der vorzeitigen Rück-
zahlung von Krediten gestärkt. Eine entsprechende 
Änderung des Verbraucherdarlehensrechts ist zum 
15.6.2021 in Kraft getreten. Nachfolgend die wich-
tigsten Änderungen:

❚	Vorzeitige Erfüllung von Darlehensverbindlich- 
	 keiten: Soweit Verbraucher ihre Darlehensverbind- 
	 lichkeiten vorzeitig erfüllen, haben sie künftig ein  
	 Recht auf Ermäßigung aller – laufzeitabhängiger und  
	 laufzeitunabhängiger – Kosten des Darlehens, ent- 
	 sprechend der verbleibenden Laufzeit des Vertrages.  
	 Die Regelung gilt sowohl für Allgemein-als auch für  
	 Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge.

❚	Kündigung eines Verbraucherdarlehens: Die  
	 Rechtslage bei einer ordentlichen Kündigung eines  
	 Verbraucherdarlehens durch den Darlehensnehmer  

	 oder -geber bleibt dagegen unverändert. Das heißt,  
	 in diesem Fall sind nach wie vor nur die laufzeitab- 
	 hängigen Kosten neben den vereinbarten Zinsen  
	 anteilig für die Zeit nach der Fälligkeit zu mindern.

❚	Widerrufsinformation: Das gesetzliche Muster  
	 für die Widerrufsinformation in Allgemein-Ver- 
	 braucherdarlehensverträgen wurde angepasst und  
	 um alle erforderlichen Pflichtangaben ergänzt, ohne  
	 auf gesetzliche Bestimmungen zu verweisen. Ver- 
	 braucher haben, wenn sie einen Darlehensvertrag ab- 
	 schließen, ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Kreditgeber  
	 müssen in der Widerrufsinformation des Vertrags alle  
	 Modalitäten, die für die Berechnung der Widerrufs- 
	 frist notwendig sind, angeben. Verbraucher sollen so  
	 alle notwendigen Informationen von ihrem  
	 Kreditinstitut erhalten, ohne noch einmal in das  
	 Gesetz schauen zu müssen, um herauszufinden,  
	 wann ihre Widerrufsfrist beginnt. 
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Der Bundesrat hat am 25.6.2021 ein Gesetz gebilligt, 
das die Position von Verbrauchern gegenüber Unter-
nehmen beim Vertragsabschluss als auch bei den Ver-
tragsinhalten verbessern soll. Dabei geht es z. B. um 
Verträge mit Fitnessstudios, Online-Partnerbörsen, 
Gas- und Stromlieferanten oder Zeitungs-Abos.

❚	Regeln für stillschweigende Vertragsver- 
	 längerungen: Verträge müssen nach Ablauf der  
	 Mindestlaufzeit monatlich kündbar sein. Eine still- 
	 schweigende Vertragsverlängerung ist künftig nur  
	 noch dann erlaubt, wenn sie auf unbestimmte Zeit  
	 erfolgt und eine Kündigung jederzeit mit Monats- 
	 frist möglich ist. Die Kündigungsfrist, um eine auto- 
	 matische Verlängerung eines befristeten Vertrags zu  
	 verhindern, wird von derzeit drei auf einen Monat  
	 verkürzt.

❚	Kündigungsbutton: Verträge, die über eine  
	 Website abgeschlossen wurden, sind künftig auch  
	 online kündbar – über eine sog. Kündigungsschalt- 
	 fläche, die leicht zugänglich und gut sichtbar auf der  
	 Internetseite des Vertragspartners platziert sein  
	 muss.

❚	Bestätigungslösung für Energielieferverträge:  
	 Das Gesetz enthält zudem weitere verbraucher- 
	 schützende Maßnahmen, wie die ausdrückliche  
	 Bestätigungspflicht für Energielieferverträge sowie  
	 ein Verbot benachteiligender Abtretungsklauseln in  
	 den Allgemeinen Geschäftsbedingungen – dies ist  
	 vor allem für Verträge für Flugreisen relevant.

Das Gesetz tritt zu großen Teilen im Folgequartal nach 
der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Die 
neuen Kündigungsregeln gelten allerdings erst nach 
einer mehrmonatigen Übergangsfrist und die Ver-
pflichtung zum Kündigungsbutton zum 1.7.2022.

Die Verbraucherinformation bei Online-Einkäufen wird 
verbessert. Betreiber von digitalen Marktplätzen wie 
Amazon oder eBay sind künftig verpflichtet, vor  
Vertragsschluss über wesentliche Umstände, die die 
Entscheidung des Kunden beeinflussen können, aufzu-
klären.

❚	Erfasst werden Verträge über den Kauf von  
	 Waren, Dienstleistungen (außer z. B. Verträge  
	 über Finanzdienstleistungen) und digitalen  
	 Produkten, die über einen Online-Marktplatz abge- 
	 schlossen werden. Dabei ist es unerheblich, ob die  
	 Bestellung über das Internet, per E-Mail oder Telefon  
	 erfolgt.

❚	Verbraucher müssen künftig etwa über die  
	 wesentlichen Kriterien und die Gewichtung  
	 für das Ranking von Suchergebnissen zu  
	 Produkten informiert werden. Beispiele dafür  
	 sind die Anzahl der Aufrufe des Angebots, das  
	 Datum der Einstellung des Angebots, seine Bewer- 
	 tung oder die des Anbieters, die Anzahl der Verkäufe  
	 des Produkts oder die Nutzung der Dienstleistung  
	 („Beliebtheit“), Provisionen oder Entgelte. Wenn ein  
	 Preis personalisiert berechnet wurde, muss darauf  
	 klar hingewiesen werden.

❚	Vergleichsportale müssen zudem darüber  
	 informieren, welche Anbieter bei der Er- 
	 stellung des Vergleichs berücksichtigt wurden.  
	 Ticketbörsen werden verpflichtet, über den vom Ver- 
	 anstalter festgelegten Originalpreis zu informieren.

❚	Des Weiteren muss der Betreiber eines Online- 
	 Marktplatzes künftig über wirtschaftliche Ver- 
	 flechtungen zwischen ihm und den dortigen  
	 Anbietern informieren. Ebenso darüber, ob es sich  
	 beim Anbieter um einen Unternehmer oder Ver- 
	 braucher handelt.

Bundesrat billigt Gesetz für faire  
Verbraucherverträge

Mehr Schutz auf  
Online-Marktplätzen
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Kündigung wegen einer Covid-19-Quarantäne

Eine Kündigung durch den Arbeitgeber aufgrund ei-
ner behördlich angeordneten Quarantäne gegenüber 
einem Arbeitnehmer ist unwirksam.

In einem Fall aus der Praxis befand sich ein Arbeitneh-
mer auf telefonische Anordnung des Gesundheits-
amtes im Oktober 2020 in häuslicher Quarantäne. Hie-
rüber informierte er seinen Arbeitgeber, einen kleinen 
Dachdeckerbetrieb. Der Arbeitgeber bezweifelte die 
Quarantäneanordnung und vermutete, der Arbeit-
nehmer wolle sich lediglich vor der Arbeitsleistung 
„drücken“. Er verlangte eine schriftliche Bestätigung 
des Gesundheitsamtes, die der Arbeitnehmer auch 
telefonisch einforderte. Als diese auch nach mehreren 

Tagen noch nicht vorlag, kündigte der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis.

Zwar fand das Kündigungsschutzgesetz keine Anwen-
dung, sodass der Arbeitgeber grundsätzlich keinen 
Kündigungsgrund für die Rechtswirksamkeit einer frist-
gerechten Kündigung vor Gericht darlegen muss, das 
entscheidende Gericht sah die Kündigung jedoch als 
sitten- und treuwidrig an. Der Arbeitnehmer hatte sich 
lediglich an die behördliche Quarantäneanordnung ge-
halten. Erschwerend kam hinzu, dass der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer ausdrücklich aufgefordert hatte, 
entgegen der Quarantäneanweisung, im Betrieb zu 
erscheinen.

Gesetzlicher Mindestlohn für entsandte  
ausländische Pflegekräfte

Nach Deutschland in einen Privathaushalt entsandte 
ausländische Betreuungskräfte haben Anspruch auf 
den gesetzlichen Mindestlohn für geleis-tete Arbeits-
stunden. Dazu gehört auch Bereitschaftsdienst. Ein  

solcher kann darin bestehen, dass die Betreuungskraft 
im Haushalt der zu betreuenden Person wohnen muss 
und grundsätzlich verpflichtet ist, zu allen Tag- und 
Nachtstunden bei Bedarf Arbeit zu leisten. 

Kündigungsschutz bei geteilter Elternzeit

Nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit 
kann jeder Elternteil seine Elternzeit auf drei Zeitab-
schnitte verteilen. Eine Verteilung auf weitere Zeitab-
schnitte ist nur mit der Zustimmung des Arbeitgebers 
möglich. Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab 
dem Zeitpunkt, von dem an Elternzeit verlangt worden 
ist, nicht kündigen. Der Kündigungsschutz beginnt  
frühestens 8 Wochen vor Beginn einer Elternzeit bis 
zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes und  

frühestens 14 Wochen vor Beginn einer Elternzeit  
zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten 
achten Lebensjahr des Kindes.

Das LAG Mecklenburg-Vorpommern hat nun mit  
seinem Urteil vom 13.4.2021 entschieden, dass der 
Kündigungsschutz für jeden der Zeitabschnitte Anwen-
dung findet.
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Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch kann der Eigen-
tümer eines Grundstücks Wurzeln eines Baumes oder 
eines Strauches, die von einem Nachbargrundstück 
eingedrungen sind, nach Einräumung einer angemes-
senen Frist, abschneiden und behalten.

Mit seinem Urteil vom 11.6.2021 hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) entschieden, dass ein Grund-
stücksnachbar – vorbehaltlich naturschutzrechtlicher 
Beschränkungen – von dem oben beschriebenem 
Selbsthilferecht auch dann Gebrauch machen darf, 
wenn durch das Abschneiden überhängender 
Äste das Absterben des Baums oder der Verlust 
seiner Standfestigkeit droht.

Auf einem Grundstück stand unmittelbar an der Gren-
ze seit rund 40 Jahren eine inzwischen etwa 15 Meter 
hohe Schwarzkiefer. Ihre Äste ragten seit mindestens 
20 Jahren auf das Grundstück des Nachbarn hinüber. 
Nachdem dieser seinen Nachbarn erfolglos aufge-
fordert hatte, die Äste der Kiefer zurückzuschneiden, 
schnitt er überhängende Zweige selbst ab. Der Baum-
besitzer verlangte von seinem Nachbarn es zu unter-
lassen von der Kiefer oberhalb von fünf Metern über-
hängende Zweige abzuschneiden. Er machte geltend, 
dass das Abschneiden der Äste die Standsicherheit des 
Baums gefährdet. Der BGH stellte fest, dass der Nach-
bar berechtigt war, die Äste abzuschneiden.

Paare mieten eine gemeinsame Wohnung meistens 
zu zweit, indem beide Partner den Mietvertrag un-
terschreiben. Sie sind durch den Vertrag gemeinsam  
berechtigt und verpflichtet. Hier stellt sich die Frage, 
was passiert, wenn ein Partner auszieht? Diese hatte 
das Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) am 29.3.2021 
zu klären.

In dem vorliegenden Fall war der Ehemann im Zuge 
der Trennung aus der Ehewohnung ausgezogen. Die 
Ehefrau und die 3 − zum Teil volljährigen − Kinder ver-
blieben in der Wohnung. In der Folge kam es zu Miet-
rückständen. Für diese haften bei einem gemeinsamen 
Mietvertrag grundsätzlich beide Vertragspartner. Der 
Vermieter lehnte es auch ab, den Ehemann aus dem 
Mietverhältnis zu entlassen. Der Ehemann verlangte 
von der Ehefrau die Zustimmung zur Kündigung des 
Mietvertrags. Das lehnte die Ehefrau ab. Sie meinte, 
dazu nicht verpflichtet zu sein, solange die Ehe noch 
nicht geschieden ist.

Die OLG-Richter kamen zu dem Entschluss, dass die 
Ehefrau nach Ablauf des Trennungsjahres an einer  
Befreiung des Ehemannes aus der gemeinsamen miet-
vertraglichen Bindung mitwirken muss. Dies gilt jeden-
falls dann, wenn – wie hier – der in der Wohnung ver-
bleibende Ehepartner nicht willens oder in der Lage ist, 
den anderen im Außenverhältnis zum Vermieter von 
Verpflichtungen freizustellen.

Im konkreten Fall zahlte der Ehemann bereits die 
nach seinem Auszug aufgelaufenen Mietschulden 
ab. Die Ehefrau hatte nach dem Auszug während des 
Trennungsjahres Zeit gehabt, sich eine andere, ihren 
Vermögensverhältnissen angemessene, Wohnung zu 
suchen. Ferner hätte sie darüber hinaus nach dem 
Trennungsjahr auch eine Erwerbstätigkeit aufnehmen 
können. Vor diesem Hintergrund ist die Fortsetzung  
einer gemeinsamen Haftung für das Mietverhältnis 
nicht gerechtfertigt.

Abschneiden überhängender Äste Gemeinsamer Miet- 
vertrag und Scheidung
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Pauschalpreisvereinbarung ist nicht  
gleich Festpreisvereinbarung

Die Vereinbarung einer Pauschalvergütung ist nicht mit 
der Vereinbarung einer Festvergütung gleichzusetzen. 
So kann eine Festvergütung auch so verstanden wer-
den, dass der Auftragnehmer selbst bei unerwarteten 
Preissteigerungen an die vereinbarten Einheitspreise 
gebunden ist.

Rechnet der Auftragnehmer seine Leistung nach Ein-
heitspreisen ab und beruft sich der Auftraggeber auf 
die Vereinbarung einer geringeren Pauschalvergütung, 
muss der Auftragnehmer die Vereinbarung einer Ab-
rechnung nach Einheitspreisen darlegen und beweisen. 
Das gilt sowohl für VOB/B-Verträge als auch für Werk-
verträge. Es sollte daher bei Vertragsabschluss auf die 
genaue Formulierung geachtet werden. 

	Unfallversicherungsschutz auf dem Weg zur Arbeit –  
ausgehend von einem sog. dritten Ort

In 2 Urteilen hat das Bundessozialgericht (BSG) ent-
schieden, dass für die Bewertung des Schutzes in der 
Gesetzlichen Unfallversicherung im Fall der Wegeunfäl-
le von einem sog. dritten Ort keine einschränkenden 
Kriterien mehr gelten. Ein dritter Ort liegt dann vor, 
wenn der Arbeitsweg nicht von der Wohnung aus  
angetreten wird, sondern von einem anderen Ort, oder 
wenn der Arbeitsweg nicht an der Wohnung, sondern 
an einem anderen Ort endet. Erfasst sind z. B. die  
Wohnung von Freunden, Partnern oder Verwandten.

Das BSG hat in seinen Urteilen ausdrücklich klargestellt, 
dass es für den Versicherungsschutz insbesondere  
weder auf den Zweck des Aufenthaltes an dem dritten 
Ort noch auf einen Angemessenheitsvergleich mit der 
üblichen Weglänge und Fahrzeit des Arbeitsweges  
ankommt. So ist es z. B. unerheblich, wenn anstelle des 
üblichen Arbeitsweges von 5 km eine Strecke von 200 
km zurückgelegt wird. Es ist auch nicht hinderlich, 
wenn der Aufenthalt am dritten Ort rein privaten  
Zwecken dient. Entscheidend ist, ob der Weg unmittel-
bar zum Zweck der Aufnahme der beruflichen Tätigkeit 
bzw. unmittelbar nach deren Beendigung zurückgelegt 
wird.

Kündigung von Online-Verträgen auch per Brief

Nach einem Urteil des Landgerichts Hamburg vom 
29.4.2021 dürfen Unternehmen ihren Kunden nicht 
vorschreiben, dass sie bei Online-Verträgen ausschließ-
lich auf elektronischem Weg kommunizieren dürfen. Es 

ist unzulässig, eine Kündigung oder einen Widerruf des 
Vertrags per Brief auszuschließen. Auch eine Entgelt-
klausel für die Nutzung des Postweges ist demnach 
unwirksam.
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Neuregelung der Insolvenzsicherung bei Pauschalreisen

Am 25.6.2021 hat der Bundesrat dem vom Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz vor- 
gelegten Entwurf eines Gesetzes über die Insolvenz-
sicherung durch Reisesicherungsfonds und zur Ände-
rung reiserechtlicher Vorschriften zugestimmt. Hier ein 
kurzer Überblick:

❚	Insolvenzsicherung über einen Reisesiche- 
	 rungsfonds: Die Insolvenzsicherung bei Pauschal- 
	 reisen soll künftig über einen Reisesicherungsfonds  
	 erfolgen. Lediglich für kleine Unternehmen mit  
	 einem jährlichen Pauschalreiseumsatz von weniger  
	 als 10 Mio. € bleibt eine Absicherung außerhalb des  
	 Fonds, beispielsweise mittels einer Versicherung oder  
	 Bürgschaft, zulässig. 

❚	Fondsvermögen: Das Fondsvermögen muss  
	 künftig die Insolvenz des umsatzstärksten Reisean- 
	 bieters sowie eines weiteren Reiseanbieters mittlerer 
	 Umsatzgröße abdecken. Es müssen jedoch immer  
	 mind. 15 % des Gesamtmarktes abgedeckt sein. 

❚	Sicherheitsleistung: Der Reisesicherungsfonds  
	 kann als Voraussetzung für den Abschluss eines  
	 Absicherungsvertrags verlangen, dass der Reise- 
	 anbieter eine individuelle Sicherheitsleistung stellt.  

	 Diese kann in Form einer Versicherung oder Bank- 
	 garantie (jeweils zugunsten des Fonds) beigebracht  
	 werden.

❚	Aufsicht und Governance: Die Aufsicht über den  
	 Reisesicherungsfonds wird zunächst das Bundes- 
	 ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz  
	 übernehmen.

❚	Streichung der Haftungsbegrenzung: Die  
	 bisherige Möglichkeit der Kundengeldabsicherer,  
	 ihre Haftung auf 110 Mio. € zu begrenzen, wird  
	 gestrichen. Der Reisesicherungsfonds haftet für  
	 Insolvenzschäden der bei ihm abgesicherten Reise- 
	 anbieter mit dem gesamten Fondsvermögen. Auch  
	 Versicherer und Kreditinstitute, die als Absicherer  
	 tätig werden, haften grundsätzlich unbegrenzt. Sie  
	 dürfen ihre Einstandspflicht nur bei Kleinstunter- 
	 nehmen mit absicherungspflichtigen Umsätzen von  
	 weniger als 3 Mio. € begrenzen, und zwar auf  
	 1 Mio. € für jeden Insolvenzfall.

Das Gesetz ist zum 1.7.2021 in Kraft getreten. Nach 
einer Übergangsphase soll die Neuregelung für ab 
1.11.2021 erfolgende Reisebuchungen verpflichtend 
sein.

Androhung einer Krankschreibung rechtfertigt Kündigung

Die Pflichtwidrigkeit der Ankündigung einer Krank-
schreibung bei objektiv nicht bestehender Erkran-
kung im Zeitpunkt der Ankündigung liegt in erster 
Linie darin, dass der Arbeitnehmer mit einer solchen 
Erklärung zum Ausdruck bringt, dass er notfalls bereit 
ist, seine Rechte aus dem Entgeltfortzahlungsrecht 
zu missbrauchen, um sich einen unberechtigten Vor-
teil zu verschaffen. Durch die Pflichtverletzung wird 
das Vertrauen des Arbeitgebers in die Redlichkeit und  
Loyalität des Arbeitnehmers in schwerwiegender Weise 
beeinträchtigt, sodass in einer solchen Erklärung regel-

mäßig auch ohne vorausgehende Abmahnung ein die 
außerordentliche Kündigung an sich rechtfertigender 
verhaltensbedingter Grund zur Kündigung liegt.

Da der wichtige Grund zur Kündigung in der aus-
drücklich oder konkludent erklärten Bereitschaft des 
Arbeitnehmers zu sehen ist, sich die begehrte Freistel-
lung notfalls durch eine in Wahrheit nicht vorliegende  
Arbeitsunfähigkeit zu verschaffen, kommt es nicht 
mehr darauf an, ob der Arbeitnehmer später (zufällig) 
tatsächlich erkrankt oder nicht.
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Neue Gewährleistungsrechte und neue Rechte  
beim Kauf digitaler Produkte

Die Nutzung digitaler Produkte wie Software, Apps 
und Streamingdienste ist aus dem Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Mit einem neuen Gesetz erhalten die 
Verbraucher nun umfassende Gewährleistungsrechte. 
Auch eine Update-Pflicht für die Unternehmen wird 
eingeführt. Das Gesetz gilt ab dem 1.1.2022. Hier  
einige Kernpunkte: 

❚	Verbraucher erhalten umfassende Gewähr- 
	 leistungsrechte für digitale Inhalte (z. B. Musik-  
	 und Videodateien, E-Books, Apps, Spiele und  
	 sonstige Software) und digitale Dienstleistungen  
	 (z.B. soziale Netzwerke, Cloud-Anwendungen und  
	 Cloud-Speicherdienste). Die Regelungen gelten  
� auch z. B. für Musik-CDs, DVDs usw. Ferner erhalten  
	 sie unabhängig von der Vertragsart Gewährleistungs- 
	 rechte, wie bei Kauf-, Werk- oder Mietverträgen  
	 (z.B. das Recht zur Nacherfüllung, zur Minderung und  
	 zur Vertragsbeendigung). Als Gewährleistungsfrist ist  
	 eine Mindestfrist von 2 Jahren vorgesehen.

❚	Diese Gewährleistungsrechte stehen Verbrauchern  
	 künftig auch bei solchen Verträgen zu, bei denen sie  
	 anstatt einer Zahlung personenbezogene Daten zur  
	 Verfügung stellen („Bezahlen mit Daten“).

❚	Das Gewährleistungsrecht wird generell erweitert,  
	 indem die gesetzliche Vermutung, dass ein Mangel  
	 der Kaufsache bereits beim Kauf vorlag, nicht nur –  
	 wie bisher – 6 Monate, sondern ein ganzes Jahr  
	 gilt.

❚	Anbietern von digitalen Produkten wird eine Update- 
	 Verpflichtung auferlegt. Der Unternehmer  
	 schuldet auch die Bereitstellung von funktionser- 
	 haltenden Updates und Sicherheits-Updates. Bei fort- 
	 laufenden Vertragsbeziehungen gilt diese Verpflich- 
	 tung über die gesamte Vertragsdauer. Bei einmalig  
	 zu erfüllenden Verträgen wie Kaufverträgen gilt sie  
	 für einen Zeitraum, den ein Verbraucher vernünf- 
	 tigerweise erwarten kann.

❚	Bei Rückgabe einer Kaufsache wegen eines  
	 Mangels genügt es künftig, dass der Verbraucher  
	 den Nachweis erbringt, dass er die Kaufsache zurück 
	 gesandt hat. Dieser kann durch Vorlage eines Ein- 
	 lieferungsbelegs der Post oder eines anderen  
	 Transportunternehmens erfolgen. Außerdem hat in  
	 einem solchen Fall stets der Verkäufer die Kosten für  
	 die Rücksendung der Ware zu tragen.

Schadensersatz wegen nicht rechtzeitig 
nachgewiesenem Betreuungsplatz

Kinder haben ab Vollendung des ersten Lebensjahres 
Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tages- 
einrichtung oder Kindertagespflege. Daraus ergibt sich 
die Amtspflicht des Trägers der Jugendhilfe, jedem 
anspruchsberechtigten Kind, für welches rechtzeitig 
Bedarf angemeldet wurde, einen angemessenen Platz 
nachzuweisen. Wegen verspäteter Zurverfügung- 
stellung eines solchen Platzes hat das Oberlandes-
gericht Frankfurt am Main (OLG) mit Urteil vom 

28.5.2021 einen Landkreis zum Ausgleich des erlit-
tenen Verdienstausfalls der Mutter in Höhe von gut 
23.000 € verpflichtet. Diese Pflicht besteht auch nicht 
nur im Rahmen der vorhandenen, von den Gemeinden 
geschaffenen Kapazitäten, sondern der Landkreis ist 
aufgrund seiner Gesamtverantwortung gehalten, eine 
ausreichende Anzahl von Betreuungsplätzen selbst zu 
schaffen oder durch geeignete Dritte bereitzustellen.



AUSGABE 03 / 2021SEITE 12

AKTUELL
RECHT

www.conscienta.de/newsletter

Viele Eltern schenken ihrem Kind und dessen Ehepart-
ner Geld oder übertragen ihnen Grundbesitz. Aber was 
passiert, wenn die Ehe auseinandergeht? Darf dann der 
geschiedene Ehepartner das „Geschenk“ behalten?

In einem solchen Fall hatte das Oberlandesgericht  
Oldenburg (OLG) am 14.10.2020 zu entscheiden: Eine 
Frau hatte ihrer Tochter und deren Mann 2013 eine  
Eigentumswohnung geschenkt. Die Beiden bewohnten 
die Wohnung nicht selbst, sondern vermieteten sie. 
2015 kam es zur Trennung, 2017 zur Scheidung der 
Eheleute. Die Mutter verlangte nun vom Schwieger-
sohn 37.600 € und argumentierte, es läge ein sog. 
„Wegfall der Geschäftsgrundlage“ vor. Der Grund für 
die Schenkung war die Förderung der Ehe zwischen 
ihrer Tochter und dem Ehemann gewesen. Ihre Erwar-
tung, dass die Ehe Bestand haben wird, hat sich nicht 
erfüllt. Sie könnte daher den Wert der Schenkung −  
abzüglich eines Abschlages für die Zeit, die die Ehe 
noch bestanden hat − herausverlangen.

Nach Auffassung der OLG-Richter liegt hier kein sog. 
„Wegfall der Geschäftsgrundlage“ vor und der ehe-
malige Schwiegersohn schuldete daher keine Rück-
zahlung. Es hatte sich um eine Schenkung gehandelt, 
deren Rechtsnatur es nun einmal ist, dass keine Gegen-
leistung geschuldet wird und dass sie grundsätzlich nur 
bei einer schweren Verfehlung des Beschenkten gegen 
den Schenker zurückgefordert werden kann. 

Etwas anderes könnte bei der Übertragung einer  
Immobilie an das Kind und Schwiegerkind als Familien-
heim gelten. In einem solchen Falle einer zur Selbst-
nutzung geschenkten Immobilie besteht ein direkter 
Zusammenhang mit der Fortsetzung der ehelichen 
Lebensgemeinschaft, sodass unter Umständen beim 
Scheitern der Ehe eine Rückforderung in Frage kommt. 
Im vorliegenden Fall aber war die Immobilie als Rendite- 
objekt geschenkt und genutzt worden.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch hat ein Kind das 
Recht auf Umgang mit jedem Elternteil und jeder  
Elternteil ist zum Umgang mit seinem Kind verpflich-
tet und berechtigt. Das Gericht kann hierbei über den 
Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine 
Ausübung näher regeln. Entscheidender Maßstab ist 
das Kindeswohl. So gehört zum Wohl des Kindes in 
der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Das  
Gericht hat diejenige Entscheidung zu treffen, die – 
unter Berücksichtigung der Grundrechtspositionen der 
Eltern – dem Kindeswohl am besten entspricht.

So zielt das Wechselmodell nach einem Beschluss des 
Oberlandesgerichts Dresden vom 7.6.2021 nicht da-
rauf, Erwartungen, Wünsche oder Rechte der Eltern zu 
regeln. Entscheidend ist allein, ob die Regelung oder 
Nichtregelung dem Wohl des Kindes dient.

Die Richter des Oberlandesgerichts Frankfurt a. M. 
(OLG) entschieden dazu am 6.7.2021, dass ein funk-
tionierendes Umgangsmodell nicht zu Gunsten eines 
Wechselmodells abzuändern ist. Die Ausweitung einer 
seit geraumer Zeit praktizierten, von den Kindern gut 
angenommenen und weiter gewünschten Umgangs-
regelung gegen ihren Willen widerspricht ihrem Wohl. 
Das OLG wies deshalb die Beschwerde eines Kindes-
vaters, der sich die Anordnung des Wechselmodells 
vorstellte, zurück.

Schenkung von den Schwiegereltern 
bei einer Scheidung

Wohl des Kindes bei 
Umgangsregelung 
maßgeblich


